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AUSZUG aus dem Beschlussregister des Stadtrates

öffentliche Sitzung vom 28. Juni 2021,

TAG ESORDN U NG : Geneh migung einer Ergänzungsverord nung betreffend :

b) das Einrichten einer Anliegerstraße auf Stockem, im Bereich zwischen der
Kapelle und der Vervierser Strasse

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Straßenverkehr vom 16. März 1968;

Aufgrund des Königlichen Erlasses betreffend die allgemeine Verordnung über den
Straßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (sTVo) vom L. Dezember
L975;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses, womit die Mindestabmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergänzungs-
verordnungen und das Aufstellen der Verkehrszeichen;

ln Erwägung, dass, aus Verkehrssicherheitsgründen sowie um die durch den
Transitverkehr erzeugte Verkehrsbelastung zu reduzieren, die Zufahrt der Straße
Stockem, im Teilbereich zwischen der Kapelle und der Vervierser Straße verboten
sein muss, mit Ausnahme für den Ortsverkehr;

ln Erwägung, dass das vorherige Gutachten bei der zuständigen Beamtin des
Offentlichen Dienstes der Wallonie - Mobilität Namur angefragt wurde;

ln Erwägung, dass es sich daher empfiehlt, ein Durchfahrtsverbot in der Straße
Stockem, im Teilbereich zwischen der Kapelle und der Vervierser Straße, mit
Ausnahme für den Ortsverkehr, einzurichten;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums sowie nach Beratung im Finanzausschuss
sowie im Bau- und Mobilitätsauschuss;

beschließt
einstimmig,

die Einrichtung eines Durchfahrtsverbots, mit Ausnahme für den
Ortsverkehr, in der Straße Stockem, im Teilbereich zwischen der Kapelle
und der Vervierser Straße zu genehmigen;

a

die städtische Straßenverkehrsordnung entsprechend anzupassen
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